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48 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen 
 
Der Rat der Stadt Ratingen wird zu seiner 40. öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzung 
auf Dienstag, den 06. Mai 2014, um 16.00 Uhr im Saal des Freizeithauses, Erfurter 
Straße 37 in 40880 Ratingen, einberufen. 
 

T a g e s o r d n u n g 
Öffentlich 
 

TOP 
 

Beratungsgegenstand 
 

Beschlussvorlage 
Bemerkungen 

 

   
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der 

Beschlussfähigkeit 
 

   
2 Genehmigung der Tagesordnung  
   
3 Wahl einer/eines Beigeordneten  138/2014 
   
4 Wahl einer/eines Technischen Beigeordneten  139/2014 

Vorlage wird nachge-
reicht 

   
5 Erhöhung der Opt-Out-Zulage 133/2014 
   
6 Überplanmäßige Ausgabe anlässlich Tariferhöhung 

2014 
132/2014 

   
7 Zustimmung zur Leistung von überplanmäßigen Ausga-

ben nach § 82 GO NRW bei Hst. 08.30.10.527979 (Be-
sondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) 

55/2014 

   
8 Einbringung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2012 

gem. § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) 

89/2014 

   
9 Nachweisung der Ansatzveränderungen 2013 durch 

über- / außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-
lungen gem. § 83 GO NRW 

129/2014 

   
10 Ordnungsbehördliche Verordnungen über das Offenhal-

ten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen in Ra-
tingen 

103/2014 

   
11 Erweiterung der Offenen Ganztagsschule der Paul-

Maar-Schule in Ratingen-Tiefenbroich 
66/2014 
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12 Bebauungsplan L 389 "Johann-Peter-Melchior-Straße / 
Wedenhof"; 
hier: Errichtung von 5 Stadthäusern und  
1 Geschosswohnung 

328/2013  
und auf Antrag 

 der Fraktion der Bür-
ger-Union  
s. Anlage 

   
13 Bebauungsplan Ost 392 „K 10n / Gewerbegebiet Vois-

weg“ 
Beschluss zur Aufstellung gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 

102/2014 

   
14 Bebauungsplan Ost 172, 1. Abschnitt, 4. Änderung 

"Feldstraße / Peter-Jansen-Straße / Heinz-Büter-Weg" 
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
i.V.m. mit § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB, Bebauungspläne 
im beschleunigten Verfahren der Innenentwicklung 

115/2014  
und auf Antrag der 

Fraktionen der CDU, 
Bündnis 90/Die Grü-

nen, Bürger-Union und 
SPD  

s. Anlagen 
   
15 Bebauungsplan M 377 "Bahnstraße / Freiligrathring / 

Beethovenstraße" 
Beschluss zur öffentlichen Auslegung gemäß  
§ 3 Abs. 2 BauGB 

77/2013 

   
16 Verfahrens- und Sachstand Markt 17-20 Vorlage wird nachge-

reicht 
   
17 Bebauungsplan M 389 „Düsseldorfer Platz ZOB“ 

Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB 
91/2014 

   
18 Weiteres Vorgehen im Bereich der "Ehemaligen Ma-

schinenfabrik" Homberger Straße - Teil 2 -;  
Mitteilungsvorlage 53/2014  
hier: Beschluss des Rates der Stadt Ratingen vom 
27.03.2014  

Auf Antrag der 
 Fraktion der 

Bürger-Union  
s. Anlage 

   
19 Bebauungsplan Ost 216 "Ehemalige Maschinenfabrik"  

- Teil 1 - Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB 
119/2014 

   
20 Bebauungsplan H 381 "Eggerscheidter Straße / Am 

Wiedekamp / Am Wetzelshaus / Stolsheide / Schlipper-
haus" 
1. Verlängerung der Veränderungssperre gemäß § 17 
Abs. 1 BauGB 

98/2014 

   
21 Gleisanlage Duisburger Straße – Johann-Peter-

Melchior-Straße – Am Löken – Rehhecke 
hier: Vorkaufsrechtssatzung gemäß § 25 BauGB 

105/2014 
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22 Mittelbedarfe für Stadtmarketing, City- und Zentrenma-
nagement 

41/2014 

23 Entwicklungskonzept Breitscheid / Fortschreibung Regi-
onalplan 

82/2014 

   
24 Innenumbau der bestehenden Halle für Festlichkeiten, 

Kaiserswerther Str. 81 
116/2014 

   
25 Situation der schulpflichtigen Kinder in der Flüchtlings-

unterkunft Am Sondert  
hier: Anregung/Vorschlag des Jugendrates bzw. Schul-
ausschusses  

Auf Antrag 
 aller Fraktionen  

s. Anlage 

   
26 Darstellung der Deponie Ratingen-Breitscheid im Regi-

onalplan  
hier: Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung 
und Umwelt und des Bezirksausschusses Ratingen Lin-
torf/Breitscheid 

Auf Vorschlag 
 der Verwaltung  

s. Anlage 
 

   
27 Verbesserung der Parksituation auf der Duisburger 

Straße  
hier: Beschluss des Bezirksausschusses Ratingen Lin-
torf/Breitscheid  

Auf Vorschlag 
 des Vorsitzenden  

s. Anlage 

   
28 Parksituation auf dem Hülsenbergweg im Ortsteil Ratin-

gen-Lintorf  
  

Auf Antrag der 
 Fraktion der  

Bürger-Union  
s. Anlage 

   
29 Planung zum Bau eines Kreisverkehrs am Kahlen-

bergsweg in Breitscheid  
hier: Beschluss des Bezirksausschusses Ratingen Lin-
torf/Breitscheid  

Auf Antrag der 
 Fraktion der CDU 

 und auf Antrag 
 aller Fraktionen  

s. Anlage 
   
30 Tempo 30 km/h auf der Rosenstraße  

 
 

Auf Antrag der 
 Fraktion der SPD  

s. Anlage 
   
31 „Urban Gardening“ in Ratingen  

 
 

Auf Antrag der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen  

s. Anlage 
   
32 Nein zum Fracking auf Ratinger Stadtgebiet; 

Informationen zum aktuellen Sachstand für Ratingen 
 

Auf Antrag der 
 Fraktion der CDU 

s. Anlage 
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33 Errichtung einer Lärmschutzwand im Rahmen des Bau-
vorhabens Felderhof 2 
hier: Antrag auf Überprüfung erhöhter Lärmwerte östlich 
vom Bahngleis in Richtung Niederbeckweg 

Auf Antrag der 
 Fraktion der CDU 

s. Anlage 

   
34 Bebauung „Am Adels 9“ 

hier: Vorstellung des Bauvorhabens / Aufstellung eines 
Bebauungsplans 
 

Auf gemeinsamen An-
trag der Fraktionen der 

Bürger-Union  
und SPD 
s. Anlage 

   
35 Errichtung einer Ratingen-App 

 
 

Auf Antrag der 
 Fraktion der 

 Bürger-Union 
s. Anlage 

   
36 Verbesserung des Zustandes von Radwegen entlang 

der L 139 und der L 239 in Lintorf 
 

Auf Antrag der 
 Fraktion der CDU 

s. Anlage 
   
37 Verbesserung des Zustandes des Radweges entlang 

des Kahlenbergsweges/K19 in Breitscheid 
 

Auf Antrag der 
 Fraktion der CDU 

s. Anlage 
   
38 Bildung von zwei Eingangsklassen 

Käthe-Kollwitz-Realschule, Standort Lintorf 
 
 

Auf Antrag der 
 Fraktionen der 

 Bürger-Union, der 
CDU und der FDP 

s. Anlagen 
   
39 Geschwindigkeitsüberwachung an der Straße „Rehhe-

cke“ in Lintorf 
 

Auf Antrag der 
 Fraktion der CDU 

s. Anlage 
   
40 Abbruch der Häuser Wallstr. 39/41 

 
 

Auf Antrag der 
 Fraktion der 

 Bürger-Union  
s. Anlage 

   
41 Maßvolle Anhebung des Dauerstellplatz-Schlüssels in 

städtischen Parkhäusern 
Auf Antrag der  

Fraktion der CDU 
s. Anlage 

   
42 Umbesetzung von Ausschüssen und anderen Gremien  
   
43 Fragestunde für Einwohner gemäß § 48 Absatz 1 Satz 3 

GO NRW unabhängig vom Verlauf der Sitzung um ca. 
18.00 Uhr (begrenzt auf höchstens 30 Minuten) 

 

   
44 Mitteilungen der Verwaltung  
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45 Anfragen  
   
 
 
Nichtöffentlich 
 

TOP 
 

Beratungsgegenstand 
 

Beschlussvorlage 
Bemerkungen 

 

   
NÖ 1 Genehmigung der nichtöffentlichen Tagesordnung  
   
NÖ 2 Personalangelegenheit 90/2014 
   
NÖ 3 Mitteilungen der Verwaltung  
   
NÖ 4 Anfragen  
 
 

  

Ratingen, den 24.04.2014 
 
 

Birkenkamp 
Bürgermeister 

 
 
 

Etwaige Änderungen oder Ergänzungen der Tagesordnung werden nachrichtlich ab 
dem 3. Tag vor der Ratssitzung an der Bekanntmachungstafel im Schaukasten, Minori-
tenstraße 3, 40878 Ratingen, (Tordurchfahrt zwischen den Gebäuden Minoritenstraße 3 
und 3 a) ausgehangen und können dort eingesehen werden. 
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49 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen 
 

Bekanntmachung über die Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und die Ertei-
lung von Wahlscheinen für die Europawahl und Kommunalwahl NRW sowie die 
Integrationsratswahl der Stadt Ratingen am 25. Mai 2014 
 
Das Wählerverzeichnis zur Kommunalwahl der Stadt Ratingen wird in der Zeit vom 05. 
Mai bis 09. Mai 2014 zu folgenden Zeiten: 
 
Montag und Dienstag 8.00 bis 12.00 und 14.00 bis 16.00 Uhr 
Mittwoch und Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr 
Donnerstag 8.00 bis 12.00 und 14.00 bis 18.00 Uhr 
            
im Verwaltungsgebäude, Bürgerbüro, Peter-Brüning-Platz 3, 40878 Ratingen zur Ein-
sichtnahme bereitgehalten. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. 
 
Der/Die Wahlberechtigte kann verlangen, dass in dem Wählerverzeichnis während der 
Einsichtsfrist der Tag der Geburt unkenntlich gemacht wird.  
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein 
hat. 
 
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während der Aus-
legungsfrist bis spätestens zum 09. Mai 2014, 12.00 Uhr, beim Wahlleiter der Stadt Ra-
tingen, Bürgerbüro, Peter-Brüning-Platz 3, 40878 Ratingen, Einspruch einlegen. 
 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 
 
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens  
03. Mai 2014 eine Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten 
hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis 
einlegen, wenn er/sie nicht Gefahr laufen will, dass er/sie sein/ihr Wahlrecht nicht ausü-
ben kann. Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen 
werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, 
erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
 
Ein Wahlberechtigter, der in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, erhält auf Antrag 
einen Wahlschein. 
 
Ein Wahlberechtigter, der nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, erhält auf An-
trag einen Wahlschein, wenn 

 er/sie nachweist, dass er/sie aus einem von ihm/ihr nicht zu vertretenden Grund 
die Einspruchsfrist versäumt hat  

 er/sie aus einem von ihm/ihr nicht zu vertretenden Grund nicht in das Wählerver-
zeichnis aufgenommen wurde 
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 seine/ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Wahl erst nach der Einspruchsfrist 
entstanden ist oder sich danach herausstellt. 

 
Die vorgenannten Wahlberechtigten können den Antrag auf Erteilung eines Wahlschei-
nes noch bis zum Wahltag – 25. Mai 2014 – 15.00 Uhr, stellen. 
 
Ein Briefwahlantrag kann schriftlich, elektronisch oder mündlich – nicht fernmündlich – 
gestellt werden. Dieser muss folgende Angaben enthalten: Name, Vorname, Geburtsda-
tum, Anschrift. 
 
Wahlscheine können von den im Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten 
bis zum 23. Mai 2014, 18.00 Uhr mündlich oder schriftlich beantragt werden. Im Falle 
nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur 
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag auch noch bis 
zum Wahltag – 25. Mai 2014 – 15.00 Uhr, gestellt werden. 
 
Wahlberechtigte, die einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins gestellt haben, er-
halten die Briefwahlunterlagen auf dem Postweg oder durch Aushändigung im Brief-
wahlbüro. 
 
Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen für eine/n andere/n ist nur im 
Falle einer plötzlichen Erkrankung zulässig, wenn die Empfangsberechtigung durch 
schriftliche Vollmacht nachgewiesen wird und die Unterlagen nicht mehr rechtzeitig 
durch die Post übersandt oder amtlich überbracht werden können. Von der Vollmacht 
kann nur Gebrauch gemacht werden, wenn die bevollmächtigte Person nicht mehr als 
vier Wahlberechtigte vertritt. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszu-
weisen. 
 
Wer einen Wahlschein hat, kann an der Kommunalwahl durch Stimmabgabe in einem 
Wahllokal seines Wahlbezirkes, durch Briefwahl oder direkt bei Beantragung der Brief-
wahl im Briefwahlbüro der Stadt Ratingen teilnehmen. 
 
Die Briefwahlunterlagen bestehen aus folgenden Teilen: 
 

 Wahlschein je nach Wahlberechtigung für die Europawahl, Kreistagswahl, Land-
ratswahl, Gemeinderatswahl, Bürgermeisterwahl und Integrationsratswahl 

 Stimmzettel je nach Wahlberechtigung für die Europawahl, Kreistagswahl, Land-
ratswahl, Gemeinderatswahl, Bürgermeisterwahl und Integrationsratswahl 

 jeweils einem amtlichen Stimmzettelumschlag für die Europawahl (blau), Kreis-
tags,-, Landrats.-, Gemeinderats.- und Bürgermeisterwahl (grün) und Integrati-
onsratswahl (grau) 

 jeweils einem amtlichen Wahlbriefumschlag für die Europawahl (rot), Kreistags.-, 
Landrats.-, Gemeinderats.- und Bürgermeisterwahl (gelb) und Integrationsrats-
wahl (weiß) 

 jeweils einem Merkblatt für die Briefwahl 
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Wer durch Briefwahl für die Europawahl wählt, kennzeichnet unbeobachtet und persön-
lich die Stimmzettel, legt sie in den amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, der zu ver-
schließen ist, unterzeichnet die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Ei-
des statt und steckt den verschlossenen amtlichen Stimmzettelumschlag und den unter-
schriebenen Wahlschein in den amtlichen roten Wahlbriefumschlag und verschließt ihn. 
 
Wer durch Briefwahl für die Kommunalwahl wählt, kennzeichnet unbeobachtet und per-
sönlich die Stimmzettel, legt sie in den amtlichen grünen Stimmzettelumschlag, der zu 
verschließen ist, unterzeichnet die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an 
Eides statt und steckt den verschlossenen amtlichen Stimmzettelumschlag und den un-
terschriebenen Wahlschein in den amtlichen gelben Wahlbriefumschlag und verschließt 
ihn. 
 
Bei der Briefwahl muss der/die Wähler/in den Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem 
Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief für 
die Kommunalwahl dort spätestens am Wahltag (25. Mai 2014) bis 16.00 Uhr eingeht. 
Der Wahlbrief für die Europawahl spätestens bis 18.00 Uhr. Die Wahlbriefe werden im 
Bereich der Deutschen Post AG als Standardbrief ohne besondere Versendungsform 
unentgeltlich befördert. Sie können auch im Rathaus der Stadt Ratingen, Minoritenstr. 3, 
40878 Ratingen, abgegeben werden. 
 
Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, dass ihm/ihr der beantragte Wahlschein 
nicht zugegangen ist, kann ihm/ihr bis zum Tag vor der Wahl – 24. Mai 2014 – 12.00 
Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
 
 
Ratingen, 10. April 2014 
 
 
Steuwe  
Beigeordneter als Wahlleiter 
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50 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen 
 

Öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des 
hauptamtlichen Bürgermeisters, für die Wahl der Vertretung der Stadt Ratingen 
sowie für die Wahl des Integrationsrates der Stadt Ratingen am 25. Mai 2014  
 
Aufgrund des § 19 des Gesetzes über die Kommunalwahl im Lande Nordrhein-
Westfalen (Kommunalwahlgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 
1998 (GV. NRW. S. 454) zuletzt geändert durch Gesetz vom 01. Oktober 2013 (GV. 
NRW. S. 564) in Verbindung mit §§ 30,31 Abs. 4, 75b Abs. 6 der Kommunalwahlord-
nung vom 31. August 1993 (GV. NRW. S. 592, ber. S. 967), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 03. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 730), - SGV. NRW. 1112 - in Verbindung 
mit § 9 Abs. 9 der Wahlverfahrensordnung für den Integrationsrat der Stadt Ratingen in 
der Fassung vom 25. Februar 2014 (2. Änderung – Amtsblatt Ratingen 2014, S. 96) 
werden die vom Wahlausschuss der Stadt Ratingen in der Sitzung vom 09. April 2014 
zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters, für die 
Wahl des Rates der Stadt Ratingen sowie für die Wahl des Integrationsrates der Stadt 
Ratingen bekanntgemacht: 
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Gilt nur für die Gemeinderatswahl / Bürgermeisterwahl:  
 
Die direkt zu wählenden Vertreter werden auf dem Stimmzettel in der vorgenannten Reihenfolge 
eingetragen.  
 
Die ersten drei Namen für die Reserveliste erscheinen auf dem Stimmzettel. Die von der Reser-
veliste zu besetzenden Sitze werden den Parteien und Wählergruppen/Wählergemeinschaften 
nach den Bestimmungen des Kommunalwahlgesetzes zugewiesen.  
 
 
Ratingen, 10. April 2014  
 
 
Der Wahlleiter  
In Vertretung:  
 
Raßloff 
Städt. Oberverwaltungsrat 
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51 Öffentliche Bekanntmachung der Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert 
 
Aufgebot 
 
Die Sparkassenbücher 
 
3021381466, 3021449230 
 
3021538099 – alt 1538099 (V)   3023091121 -  alt 3091121 (V) 
 
der Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert, der ehemaligen Stadt-Sparkasse Hilden (H), 
der ehemaligen Stadt-Sparkasse Ratingen (R)  und der ehemaligen Sparkasse Velbert 
(V), deren Rechtsnachfolgerin die Sparkasse Hilden· Ratingen·Velbert ist, werden  auf-
geboten. 
 
Die Inhaber der Sparkassenbücher werden aufgefordert, binnen drei Monaten ihre 
Rechte unter Vorlage der Sparkassenbücher anzumelden, andernfalls werden die Spar-
kassenbücher für kraftlos erklärt. 
 
Velbert, 17.04.2014 
 
 
SPARKASSE HILDEN·RATINGEN·VELBERT 
       DER VORSTAND 
 
 
 
Kraftloserklärung 
 
Die Sparkassenbücher 
 
4025025414, 3041430780 
 
3032970398 – 2970390 H 
 
3043609308 -  3609302 R 
 
ausgestellt von der Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert, der ehemaligen Stadt-
Sparkasse Hilden (H), der ehemaligen Stadt-Sparkasse Ratingen (R) und der ehemali-
gen Sparkasse Velbert (V), deren Rechtsnachfolgerin die Sparkasse Hil-
den·Ratingen·Velbert ist,  werden nach Durchführung des Aufgebotsverfahrens für kraft-
los erklärt. 
 
Velbert, 07.04.2014 
 
 
SPARKASSE HILDEN·RATINGEN·VELBERT 
       DER VORSTAND 
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